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T elekommunikationsdienstleis-
tungen funktionieren nicht 
ohne elektrische Energie. 

Damit sie auch bei einem Unterbruch 
der allgemeinen Elektroversorgung ein 
paar Stunden oder sogar Tage zur Ver-
fügung stehen, braucht es umfangrei-
che Batterie- und Notstromanlagen.

Eine Berechnung der Swisscom- 
Gleichstrom-Systeme (48  V) brachte an 
der Verteilung der Kleinspannung 
(250-A-Vorsicherung) einen möglichen 
Kurzschlussstrom von zirka 13,5  kA. 
Dieser berechnete Wert konnte in die-
sem Jahr zum ersten Mal mit einem 
DC-Ku rzsch lussst rom-Messgerät 
nachgeprüft und bestätigt werden. 

Bei grösseren Anlagen sind Kurz-
schlussströme bis 55  kA zu erwarten. 
Die möglichen Gefährdungen in 
Gleichstrom-Versorgungsnetzen sind 
damit sehr gross – oft sogar deutlich 
höher als die Gefährdung in Nieder-
spannungsnetzen. Deshalb ist es 
unumgänglich, dass das Sicherheits-
konzept Elektro jederzeit vollumfäng-
lich umgesetzt wird. 

Öffentliche Dokumente zum 
Schutz der Partner
Die Starkstromverordnung schreibt 
dem Betriebsinhaber vor, ein Sicher-
heitskonzept Elektro zu erstellen. 
2015/2016 hat eine interdisziplinäre 

Projektgruppe von Swisscom das 
Sicherheitskonzept Elektro für den 
gesamten Konzern harmonisiert und 
2016 in Kraft gesetzt. Seither wird es 
laufend weiterentwickelt. 

Zusätzlich zum Sicherheitskonzept 
Elektro hat die Projektgruppe zahlrei-
che Beilagen, Vorlagedokumente, Schu-
lungen und Erklärvideos erstellt. Denn 
Swisscom hat schon damals erkannt, 
dass es eine fundierte und unterstüt-
zende Dokumentation braucht, damit 
das Sicherheitskonzept auch in der täg-
lichen Praxis angewendet werden kann. 
Da man intensiv mit externen Partnern 
zusammenarbeitet, wurde entschieden, 
alle Dokumente (nationales Sicherheits-

Informationen für Elektrofachleute | Gemessen an den Leitungsstrecken ist 
Swisscom der grösste Verteilnetzbetreiber der Schweiz. Denn Kommunikations-
netze sind einerseits Kleinspannungsanlagen, andererseits Starkstromanlagen. 
Somit müssen sie nach den Vorgaben der NIV erstellt, unterhalten und geprüft 
werden. Dieser Beitrag erläutert das Sicherheitskonzept Elektro von Swisscom.

Sicherheitskonzept für 
NS-Installationen
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konzept, Sicherheitskonzepte Objekte 
und Objektgruppen, Pocket Guides, 
Factsheets usw.) frei zugänglich auf 
www.swisscom.ch/electro zu publizie-
ren. Damit soll sichergestellt werden, 
dass alle Partner das Sicherheitskonzept 
befolgen. 

Vereinheitlichung der Prozesse
Bei der Erarbeitung des Sicherheits-
konzeptes hat Swisscom zudem ein-
heitliche Prozesse geschaffen. Dadurch 
kann die Qualität überprüft und gehal-
ten werden. Dies ist für den Betrieb der 
hoch verfügbaren Netze zentral. Es 
wurden zahlreiche Vorgabedokumente 
für Vertragspartner erstellt, die als 
Standard gelten und von ihnen genutzt 
werden müssen. Man findet alle Vorga-
bedokumente auf www.swisscom.ch/
electro. 

Damit soll verhindert werden, dass 
es je nach ausführender Person bei 
Kontrollen zu Abweichungen und Qua-
litätsunterschieden kommt. Deshalb 
wurde hier ebenfalls ein Dokument 
erstellt, um die Qualität der Prüfungen 
und Kontrollen zu vereinheitlichen 
und vergleichbar zu machen. Im Doku-
ment werden alle Details einer Prü-
fung beschrieben. Es zeigt den gesam-
ten Prozess für den «Nachweis der 
Sicherheit von Elektroanlagen» und 
beruht auf den aktuellen Regeln der 
Technik. Es gilt bei Swisscom als Basis 
für sämtliche Kontrolltätigkeiten. Das 
Dokument «Guideline Nachweis der 
Sicherheit von Elektroanlagen» ist auf 
www.swisscom.ch/electro unter dem 
Reiter «Hilfe» abgelegt und ist auch 
für Interessierte zugänglich. 

Installationskontrolle umfasst 
auch Telekom-Infrastruktur
Die Telekommunikationsinfrastruktur 
hat sich über die Jahre stark verändert 
und wurde laufend mit den neusten 
Technologien erweitert und aufgewertet.

Die EMV-Tauglichkeit der Telekom-
munikations-Hausverkabelung muss 
im Zuge von Kontrolltätigkeiten der 
Hausinstallation geprüft werden und 
ist Bestandteil eines Sicherheitsnach-
weises (NIN 4.4.4). Bei einer Kontrolle 
müssen u.  a. die Ordnungstrennung, 
Erdung und Schirmung geprüft wer-
den. Da die Hausverkabelung im Eigen-
tum der Liegenschaftsbesitzer ist, sind 
diese auch für den Unterhalt sowie für 
eine gesetzeskonforme Installation 
verantwortlich. 

Bei Neubauten ist die Überprüfung 
der UP-Erdung (Hausanschluss Tele-
kommunikation) ein Bestandteil der 
Abnahme- oder Schlusskontrolle. 
Swisscom oder ihre Partner überprüfen 
dies nicht. Allfällige Aufwände für die 
Behebung von Schäden oder Störun-
gen, die auf eine mangelhafte Erdung 
zurückzuführen sind, müssen durch 
die Eigentümerschaft getragen wer-
den. 

Nicht verdrille Kabel zwischen Haus-
anschluss und Router wurden gesetz-
lich verboten. Die Kabel müssen 
gemäss den Anforderungen der Richt-
linien für die Installation von Telekom-
munikationsanlagen (RIT) beschafft 
und installiert werden. Dieser Punkt 
dient vor allem dem störungsfreien 
Betrieb und ist nicht NIV-relevant. 

Gemeldete Stromunterbrüche
Internetzugang über Breitband-Tech-
nologien erfordern auch Anpassungen 
an der Infrastruktur. So ist es heute 
üblich, in Mehrfamilienhäusern mit 
mehr als zwölf Parteien ein μCan zu 

installieren. Dieses Gerät ist verant-
wortlich für die Übersetzung der Kom-
munikation zwischen dem Ortsnetz 
(Glasfaser) und der bestehenden 
Gebäudeverkabelung (meist Kupfer). 
Die besagten Geräte werden meist im 
Technikraum installiert und benötigen 
eine Speisung von 230  V ab der Haus-
verteilung. 

Diese Geräte sind fernüberwacht 
und generieren Alarme bei einem  
Stromunterbruch, der länger als 150  ms 
dauert. Um unnötige Einsätze von 
Pikettdiensten zu vermeiden, sollten 
geplante Netzunterbrüche durch Elek-
troinstallationen im Gebäude vorab an 
Swisscom gemeldet werden (strom.
unterbruch@swisscom.com). Dies 
betrifft jegliche Stromabschaltungen 
(Installationen, Isolationsmessungen 
usw.) von sämtlichen Swisscom-Anla-
gen. 
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Beispiel: Umfang einer 

Sichtprüfung.

Beispiel einer  

μCan-Installation.


